
_ _

1O. JULI 2019 

_.__._-

~-_. .-. _. --~"_._-"-'----t 

. "..cH .:_ _ _ ~__ 
! ,. : L -  - u_ 

-:-~.-I, -~~. - ~ . --. ,. J " : /1 
-- ' -"

1- rt • 

LAl\1DESHAUPTSTADT 

.-.. 
-~ 

WIESBADEN 
tt 
t 

Der Magistrat 

Dezernat tür Umwelt, Ortsbeirat des Ortsbezirkes 

Grünflächen und Verkehr 
Wiesbaden-Frauenstein 


Herrn Ortsvorsteher Harald Weber 

Stadtrat Andreas Kowol 


über 100600 


[.:1i 2019 

Vorlagen-Nr. 19-0-13-0010 

Tagesordnungspunkt 7 der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes Wiesba

den-Frauenstein vom 04. Juni 2019 

Klarstellungen zur Streuobstthematik 

Beschluss-Nr. 0040 


Sehr geehrter Herr Weber, 

sehr geehrte Damen und Herren, 


die mit dem Urteil 4 A 486/17 vom 14.08.2018 festgelegten Kriterien zur Definition des 

Begriffs des Streuobstbestandes wurden und werden sowohl bei der Aktualisierung der 

Kartierung (seit 2015) als auch in Bezug auf verwaltungsrechtliche Verfahren berücksichtigt. 


Insbesondere bestätigte der Senat überwiegend die Argumente des Umweltamtes, wie z.B. 

bezüglich der Intensität der Bewirtschaftung und der daraus abgeleiteten Rückschlüsse 

sowie hinsichtlich den Anforderungen an die Regionalität der Sorten. 

Auch wurde das Merkmal der "Hochstämmigkeit" bereits ab einem Kronenansatz von 1 ,60 m 

bejaht. 


Die Eintragungen im Naturschutzregister des Landes Hessen wurden auch in der bisherigen 

Praxis lediglich als einen Hinweis auf einen gesetzlich geschützten Streuobstbestand 

aufgefasst. In dem oben genannten Streitverfahren unterlag der Magistrat der 

Landeshauptstadt Wiesbaden ausschließlich aufgrund eines Messfehlers seitens des 

Umweltamtes. 


Gerne ist das Umweltamt in beiderseitigem Interesse bereit, die aktuellen Kriterien zur 

Feststellung des Vorliegens eines Streuobstbestandes in Form einer Prüfliste 

zusammenzustellen und mit den Ortslandwirten und betroffenen Landwirten zu 

kommunizieren. 


Bei der ordnungsgemäßen Anwendung der relevanten Bestimmungen ist zudem die derzeit 

gültige Kompensationsverordnung zu berücksichtigen. 


Wir gehen davon aus, dass hierdurch die notwendige Klarheit und Nachvollziehbarkeit 

hergestellt werden kann. 
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Für Rückfragen steht Ihnen das Umweltamt gerne unter folgenden Rufnummern zur Verfü
gung: 

- 0611/31-2132 Frau Paulusch 
- 061'1/31-2294 Herr Fuest. 


